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Ich bin damit einverstanden, dass cambio der für meinen Wohnsitz zustän-
digen Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA), Daten
über die Beantragung, die Aufnahme und Beendigung dieses Car-Sharing-
Vertrages übermittelt und Auskünfte über mich von der SCHUFA erhält. Mir
ist bekannt, dass cambio der SCHUFA daneben auch Daten aufgrund nicht
vertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Nichteinlösung einer Rücklastschrift,
Scheckübergabe mangels Deckung, beantragter Mahnbescheide bei unbe-
strittener Forderung sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) meldet.
Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen,
soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von cambio, eines Vertrags-
partners der SCHUFA oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch
meine schutzwürdigen Belange nicht beeinträchtigt werden. Die SCHUFA
speichert die Daten, um den ihr angeschlossenen Kreditinstituten, Kredit-
kartenunternehmen, Leasinggesellschaften, Einzelhandelsunternehmen
einschließlich des Versandhandels und sonstigen Unternehmen, die gewerbs-
mäßig Geld- oder Warenkredite an Konsumenten geben bzw. Telekommuni-
kationsdienste anbieten, Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdig-
keit von Kunden geben zu können. An Unternehmen, die gewerbsmäßig
Forderungen einziehen und der SCHUFA vertraglich angeschlossen sind, kön-
nen zum Zwecke der Schuldnerermittlung Adressdaten übermittelt werden.

cambio Bielefeld
CityMobil CarSharing GmbH
Niederwall 9
33602 Bielefeld

Änderung von Kundendaten und Vertragselementen

Meine Anschrift hat sich geändert Meine Bankverbindung hat sich geändert
Bitte ziehen Sie zukünftige Rechnungsbeträge von folgendem
Konto ein:

Kundennummer bei cambio

Institut

Bankleitzahl

Kontonummer

Kontoinhaber/in

Datum, Unterschrift Kontoinhaber/in
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Kundennummer bei cambio

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon privat Mobil

Telefon tagsüber Fax tagsüber

E-Mail

Meine neue bevorzugte Station

3

Tarifwechsel Buchungs- und Vertragsoptionen

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, UnterschriftOrt, Datum, Unterschrift
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Ausnahme: Tarifwechsel bei denen eine 
Schufa-Abfrage notwendig ist (siehe unten).

Die SCHUFA stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn
diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft dar-
legen. Die SCHUFA übermittelt nur objektive Daten ohne Angabe des Kredit-
gebers; subjektive Werturteile, persönliche Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse sind in SCHUFA-Auskünften nicht enthalten. Mir ist bekannt,
dass ich Auskunft über die bei der SCHUFA über mich gespeicherten Daten
erhalten kann. Die Anschrift der für mich zuständigen SCHUFA-Organisation
erhalte ich über das cambioUnternehmen, bei dem ich Kunde bin. Ich bin da-
mit einverstanden, dass im Falle eines Umzuges die über mich gespeicher-
ten Daten an die dann zuständige SCHUFA übermittelt werden. Weitere
Informationen über das SCHUFA-Verfahren enthält eine Broschüre, die auf
Wunsch zur Verfügung gestellt werden kann.

Bitte schalten Sie mich für »Open End« frei (s. Seite III/2). Ich habe
mich beim Kundenservice meiner Stadt informiert, welche Fahrzeuge
und Stationen dafür in Frage kommen.

Bitte schalten Sie mich für »AutoStorno« frei (s. Seite III/2).

Ich möchte gerne eine Vorauszahlung (cambioDepot) von 500 Euro
leisten (s. S IV/1). Bitte schicken Sie mir die Vereinbarung.

Monat Jahr        

Bitte belasten Sie meine nächste Rechnung mit der Tarifwechselgebühr
(Ausnahme: erster Tarifwechsel nach Vertragsabschluss).
Mir ist bekannt, dass Tarifwechsel immer zum ersten Tag eines Monats
ausgeführt werden (frühestens zum nächsten Monatsersten).

Meine Kundennummer bei cambio

Einwilligung zur SCHUFA-Abfrage (notwendig nur bei Wechsel aus den Tarifen mit Finanzierungsbeitrag) 

Ich möchte ab dem                                             

im Tarif abgerechnet werden.

Gerne auch per Fax 0521-521 67 41 oder 
per Mail bielefeld@cambio-CarSharing.de
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Internetbuchen Fortsetzung

Wer darf ans Steuer?
Nur Sie als Inhaber einer cambioCard
oder einer PartnerCard. Solange Sie selbst
im Auto sitzen, dürfen aber auch andere
den Wagen fahren. Voraussetzung ist,
dass die betreffende Person seit min-
destens zwei Jahren über einen Führer-
schein verfügt und Sie sich von deren
Fahrtüchtigkeit überzeugt haben. Ohne
Ihr Beisein dürfen Sie jedoch nieman-
dem das Auto überlassen.

Zwischenstopps
Wenn Sie in einem Auto mit Bordcom-
puter unterwegs sind, erscheint jedes-
mal, wenn Sie den Motor abstellen, auf
dem Textfeld des Bordcomputers die
Frage: »Möchten Sie das Auto jetzt zu-
rückgeben?«. Wenn Sie den Wagen noch
weiter benutzen wollen, beantworten
Sie diese Frage einfach gar nicht oder
mit »Nein«. Schließen Sie den Wagen –
wie gewohnt – mit dem Autoschlüssel ab.
Die Chipkarte benötigen Sie nur zum
Anmelden und Abschließen nach Fahrt-
ende.

Unterwegs Tanken
Im Kilometerpreis der Tarife sind die
Treibstoffkosten bereits enthalten.
Wenn Sie also während der Fahrt tanken
müssen, tun Sie dies bargeldlos mit einer
Tankkarte auf Rechnung von cambio.
Die Tankkarte finden Sie in der Fahrt-
berichtsmappe. Dort erfahren Sie auch,
bei welchen Tankstellenketten die je-
weilige Karte deutschlandweit akzep-
tiert wird.
Beim Bezahlen mit der Tankkarte wer-
den Sie vom Lesegerät an der Kasse nach
einer PIN gefragt – und gegebenenfalls
nach dem KM-Stand des Fahrzeuges.
Die PIN ist nicht Ihre persönliche Ge-
heimzahl sondern als »Tank-Code« oder
»Tank-PIN« am Schlüsselanhänger des
jeweiligen Fahrezeuges aufgedruckt
(Ausnahme Bielefeld).
Noch eine Bitte: Hinterlassen Sie das
Auto mit mindestens 1/4 Tankfüllung.
Sie können sich sicher vorstellen, wie
ärgerlich es ist, einen Wagen mit leerem
– oder fast leerem – Tank an der Station
vorzufinden.

Fahrten ins Ausland
Wenn Sie mit einem cambioAuto ins
Ausland wollen  und dort voraussicht-
lich auch tanken müssen, erfolgt das
Tanken wie bei einer Autovermietung:

Sie zahlen das Benzin selbst, fahren aber
zu einem geringeren Kilometerpreis.
Beim Start tanken Sie mit der Tank-
karte auf Kosten von cambio voll; alle
weiteren Tankvorgänge (auch den letz-
ten kurz vor der Rückgabe!) zahlen Sie
selbst. Wenn Sie für längere Fahrten
(z. B. Urlaub) Sonderzubehör benötigen,
rufen Sie bitte Ihre lokale cambio Ge-
schäftsstelle an.

Reinigung und Wartung
Bei unseren regelmäßigen technischen
Fahrzeugüberprüfungen werden die
Wagen bei Bedarf gewaschen und ge-
saugt. Sie brauchen sich in der Regel
also nicht um die Wagenpflege zu küm-
mern. Wenn aber Ihre Kinder mit Keksen
krümeln oder Sie den Keller ausmisten,
erwarten wir, dass Sie den Wagen selbst
säubern. Unsere cambio Regel: sicht-
bare »Hinterlassenschaften« werden
vom Verursacher beseitigt. (siehe »Rekla-
mationen«)
Bei längeren Fahrten müssen Sie sich
um den richtigen Reifendruck, das
Kühlwasser und den Motorölstand
selbst kümmern.

Nicht rauchen
Alle cambioAutos sind Nichtraucher-
wagen.

III/4

7. Kann Ihren Wünschen nicht genau
entsprochen werden, werden Ihnen
Alternativvorschläge angezeigt. Die Vor-
schlagsliste hat drei Merkmale: Wagen-
klasse, Station und Zeit. Die besten
Alternativen werden als erstes aufge-
führt.

zeigt Übereinstimmung mit Ihrem
Buchungswunsch

zeigt Abweichung von Ihrem
Buchungswunsch

hier erhalten Sie weitere Vorschläge.
Haben Sie sich entschieden? Dann
klicken Sie in der Zeile mit dem passen-
den Vorschlag auf »Auswählen«.
Weiter geht es wie in Schritt 5.

Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Dateien mit an-
wenderspezifischen Informationen, die
cambio auf der Festplatte der Kunden
speichert, um während der Buchung
die laufende Identifikation zu gewähr-
leisten. cambio-Cookies sind temporär,
d. h. sie bleiben nur für die Dauer Ihres
Besuches auf der website auf Ihrer Fest-
platte und werden anschließend wieder
gelöscht (Ausnahme: das Cookie der
Schnell-Anmeldung).
Was muss ich tun, wenn mein Browser
keine Cookies akzeptiert?
Internet Explorer: Standardmäßig sind
Cookies zugelassen. Ist das bei Ihnen
nicht der Fall, überprüfen Sie bitte Ihre
Einstellungen: Klicken Sie in der Menü-
leiste unter »Extras« auf »Internetop-
tionen«. Wählen Sie im Register »Sicher-
heit« bei »Sicherheitsstufe dieser Zone«
mit dem Schieberegler die Einstellung
»Mittel«.
Netscape Navigator: Klicken Sie in der
Menüleiste auf »Bearbeiten« -> »Ein-
stellungen«. Wählen Sie aus der Liste
den Menüpunkt »Erweitert«. Für die
Nutzung der Internetbuchung ist die
Einstellung »Nur an den ursprüng-
lichen Server zurückgesendete Cookies
zulassen« ausreichend.

Noch schneller zur Buchung
Mit zwei Tricks steigen Sie noch schneller
in die Buchungsmaske ein. Mit
»Favoriten« und »Schnellanmeldung«
geben Sie nur noch Ihre PIN ein und
können buchen.
»Favoriten«/»Lesezeichen«
Nachdem Sie von der Startseite den
Menüpunkt »Login« angeklickt haben,
klicken Sie im Fall des Internet Explorers
unter »Favoriten« auf »Zu Favoriten hin-
zufügen«. Beim nächsten Start des Ex-
plores können Sie über die Auswahl des
Favoriten direkt auf die Buchungseite
von cambio einsteigen (unter Netscape
heißt diese Möglichkeit »Lesezeichen«).

Schnellanmeldung:
Auswahlmöglichkeit beim Einloggen
(Punkt 2). Wenn Sie das Häkchen im
weißen Quadrat aktivieren, wird Ihre
Stadt und Kundennummer (nicht jedoch
die PIN) auf Ihrem Rechner gespeichert
und beim nächsten Einloggen voreinge-
stellt.
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Ausstattung der Fahrzeuge
Das Bordbuch 
(meist im Handschuhfach)
Inhalt:
• Parkscheibe
• Schadensliste
• Kurzinformation zum Fahrzeug
• Fahrzeugschein
• Grüne Versicherungskarte
• Europäischer Unfallbericht
• Schutzbrief/Assistance
• cambioHandbuch
• Reserve-Fahrtberichte

Die Fahrtberichtmappe
(meist im Ablagefach der Fahrertür)
Inhalt:
• Fahrtberichte
• Kugelschreiber
• Tankkarte

Zusätzliche Service-Ausstattung
(die nachfolgenden nützlichen Dinge
finden Sie grundsätzlich in jedem
cambioAuto. Sollte einmal etwas fehlen,
wird es spätestens beim nächsten
FahrzeugCheck ersetzt)
• Taschenlampe
• Eiskratzer
• Scheibenschwamm
• lokaler Stadtplan 

Weiterhin bemühen wir uns, die Autos
mit
• Straßenatlas Deutschland
• Regenschirm
• Papiertaschentüchern
• Kaugummis
auszustatten.

Sonderausstattungen
Wenn Sie zu Ihrer Fahrt noch einen be-
sonderen Wunsch haben, können Sie
folgende Sonderausstattungen gleich
bei der Buchung mit angeben:
• Anhängerkupplung
• Automatik
• Schaltwagen
• Klimaanlage
• Winterreifen
(Sollte kein Wagen mit der gewünsch-
ten Ausstattung frei sein, wenden Sie
sich bitte an Ihre Geschäftsstelle, die
Ihnen gegebenenfalls weiterhelfen
kann)

Tiere im cambioAuto
Schon aus Rücksichtnahme auf alle Tier-
haarallergiker bitten wir Sie, auf den
Transport von Haustieren gänzlich zu
verzichten.
Sollte deren Mitnahme dennoch einmal
unumgänglich sein, reisen alle Tiere in
artgerechten Transportkörben im Gepäck-
raum.
Achtung: Halten wir nach einem  Tier-
transport eine Sonderreinigung für not-
wendig, berechnen wir unsere Mitar-
beiterstunde mit 30 €!

Raucher im cambioAuto
Nicht nur die Gesamtheit der Nicht-
raucher, sondern auch der Großteil der
Raucher bevorzugt rauchfreie cambio-
Autos. Deshalb: Rauchen verboten.

Reklamationen erwünscht
Bitte reklamieren Sie Hundehaare,
Rauchschwaden oder die Hinterlassen-
schaften einer Kindermahlzeit bei Fahr-
zeugübernahme sofort telefonisch beim
BuchungsService. Sie helfen uns damit,
die Sauberkeit in den Wagen schnell
wiederherzustellen und die Verursacher
zu mehr Rücksichtnahme aufzufordern.

Alle cambioAutos mit Ausnahme der
Smarts und der Transporter sind mit
einem Kindersitz »Römer TAXI« ausge-
stattet. Diesen können Sie für Kinder
im Alter von 18 Monaten bis 12 Jahren
benutzen. Für kleine Kinder wird die
Rücken- und Kopfstütze aus der Sitz-
fläche herausgezogen. Für Kinder ab ca.
6 Jahren verschwindet die Rückenlehne
wieder in der Sitzfläche,ebenso,wenn
der Stauraum für andere Zwecke ge-
braucht wird.

Wichtig:
Achten Sie darauf, dass nach Ihrer Fahrt
der Kindersitz weiterhin an Bord ist –
alle Väter und Mütter verlassen sich
darauf.

Für Kinder von ca. 13 kg
Körpergewicht

Für Kinder von ca. 25 kg
Körpergewicht

und einschieben...
...für Kinder mit
einem Körpergewicht
von ca. 25-36 kg

Dann einfach umklappen…

Der cambio-Kindersitz
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Die Preise Preise gültig ab 1.10.2004. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Alle Preise in Euro EINSCHLIESSLICH der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die PartnerCard
Soll eine weitere Person ohne Ihre Be-
gleitung cambioAutos fahren können,
bestellen Sie hierzu eine PartnerCard
(mit eigener PIN). Inhaber einer Partner-
Card buchen auf Ihre Kundennummer
und haben die gleichen Rechte und
Pflichten wie Sie selbst. Mit dem Unter-
schied: Sie haften ggf. für den/die Part-
ner/in, Sie erhalten die Rechnung und
Sie können jederzeit, ohne Angabe von
Gründen, die PartnerCard kündigen.

Gut zu wissen
Die Fahrtkosten errechnen sich aus
Zeit- plus Kilometerpreis.
GratisNacht: Von 23-7 Uhr werden kei-
ne Zeitkosten berechnet (Ausnahme:
BusinessTarif).
Für regelmäßige Buchungen bieten wir 
je nach Fahrzeug und Buchungszeit ver-
günstigte ABO-Fahrpreise. Bitte anfragen!
Tarifwechsel: Tarifwechsel sind zum
Monatsersten möglich (Kosten siehe
Rückseite).
Auslandsfahrt: Für Fahrten ins Ausland,
bei denen voraussichtlich im Ausland ge-
tankt werden muss, erfolgt das Tanken
wie bei einer Autovermietung: Sie zahlen
das Benzin selbst, fahren aber zu einem
um 8 Cent reduzierten Kilometerpreis.
Beim Start tanken Sie mit der Tankkarte
auf Kosten von cambio voll – alle weite-
ren Tankvorgänge (auch den letzten vor
der Rückgabe) zahlen Sie selbst.
Anpassungsvorbehalt: Die Kilometer-
preise gelten für einen durchschnittli-
chen Superbenzin-Preis unter 1,20 €.
Bei einem Superbenzin-Preis zwischen
1,20 und 1,35 € wird der Kilometerpreis
im jeweiligen Monat ohne weitere An-
kündigung in allen Preisgruppen um
0,01 € je km erhöht. Ab einem Super-
benzin-Preis von 1,35 € je Liter werden
jeweils 0,02 € je km mehr berechnet.
Sollten mehr als 2 Cent Erhöhung not-
wenig werden, wird eine neue Preis-
liste veröffentlicht. Die Preise für Aus-
landskilometer sind von dieser Rege-
lung nicht betroffen.

Allgemeine Hinweise
Alle, die ein cambioAuto fahren wollen,
müssen seit mindestens zwei Jahren
einen gültigen Führerschein besitzen.
Eine erfolgreiche Bonitätsprüfung durch
die SCHUFA ist erforderlich.

cambio Grundgebühren Start Aktiv Comfort
Einmalige Anmeldegebühr je Person
Monatliche Grundgebühr
Monatliche Grundgebühr PartnerCard

30,00 30,00 30,00

3,00 12,00 24,00

1,50 6,00 12,00

Versicherungsschutz und Sicherheitspaket (SiPack)
Maximale Selbstbeteiligung im Schadenfall:
Haftpflicht und Vollkasko* 1.000,00

Teilkasko* 150,00

Reduzierte Selbstbeteiligung mit Sicherheitspaket (SiPack):
Haftpflicht und Vollkasko* 325,00

Teilkasko* 150,00

Kosten SiPack pro Person und Jahr 40,00

Die Kosten für das SiPack werden jährlich im Voraus erhoben und bei Kündigung
nicht anteilig erstattet.

StartTarif Preisklasse 1 2 3 4 5

Zeitpreis
Stunde (7 – 23 Uhr)
Tag (24 Std. – Beginn jederzeit)
Woche (7 Tage – Beginn jederzeit)
Kilometerpreis
Bis km 100 inkl. Benzin je km
Ab km 101 inkl. Benzin je km

AktivTarif Preisklasse 1 2 3 4 5

Zeitpreis
Stunde (7 – 23 Uhr)
Tag (24 Std. – Beginn jederzeit)
Woche (7 Tage – Beginn jederzeit)
Kilometerpreis
Bis km 100 inkl. Benzin je km
Ab km 101 inkl. Benzin je km

ComfortTarif Preisklasse 1 2 3 4 5

Zeitpreis
Stunde (7 – 23 Uhr)
Tag (24 Std. – Beginn jederzeit)
Woche (7 Tage – Beginn jederzeit)
Kilometerpreis
Bis km 100 inkl. Benzin je km
Ab km 101 inkl. Benzin je km

1,90 2,40 2,90 3,90 4,30

22,00 28,00 34,00 39,00 43,00

132,00 168,00 204,00 234,00 258,00

0,29 0,30 0,33 0,37 0,38

0,19 0,19 0,19 0,24 0,25

1,70 2,00 2,30 3,30 3,70

20,00 23,00 27,00 33,00 37,00

120,00 138,00 162,00 198,00 222,00

0,21 0,22 0,27 0,33 0,34

0,18 0,18 0,18 0,23 0,24

1,45 1,75 2,05 2,65 3,05

17,00 21,00 25,00 27,00 31,00

102,00 126,00 150,00 162,00 186,00

0,18 0,19 0,21 0,26 0,27

0,14 0,14 0,14 0,18 0,19

cambioDepot
Wenn Sie eine Vorauszahlung von 500 € leisten, bedankt sich cambio jeden
Monat mit einer Gutschrift von 2,00 € (entspricht 4,8 % Zins p.a.).

cambio Fahrpreise

OpenEnd Buchungen
Wird bei der Buchung kein Rückgabe-
zeitpunkt angegeben, ermittelt cam-
bio das Buchungsende elektronisch. Es
gilt der Zeitpunkt, zu dem der Auto-
schlüssel in den Tresor zurückgesteckt
wurde. Die maximale Buchungsdauer

beträgt 30 Tage. In allen Tarifen und
Wagenklassen wird ein Aufschlag von
0,25 € je Stunde, maximal 2,50 € je Tag
(24 Std.) berechnet. OpenEnd ist für
bestimmte Wagenklassen an ausge-
wählten Stationen verfügbar.
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Telefonische Buchungsgebühr
Buchungen über Internet oder wap
sind kostenfrei. Bei Buchungen,
Buchungsänderungen und Storni über
den telefonischen BuchungsService
berechnet cambio pro Anruf  
0,25 €

Die Stornoregel*
•  Kostenfrei stornieren können Sie 
Ihre Buchungen bis 24 Stunden vor Bu-
chungsbeginn (außer rückwirkend).
•  Kostenfrei verkürzen können Sie Ihre
Buchungen ebenfalls bis 24 Stunden
vorher.
• Für kurzfristigere Stornierungen und
Verkürzungen berechnen wir lediglich 
30 % vom Zeitpreis.

Die Verspätungsregel
Entschädigungsgutschrift
(AGB Ziff: 8.2 & 16.2)
Sie haben ein cambioAuto gebucht und
es ist bei Buchungsbeginn nicht verfüg-
bar. Sei es durch Verspätung oder tech-
nischen Schaden. Wenn wir Ihnen kein
Ersatzfahrzeug an gleicher Station in
gleicher Preisklasse anbieten können,
erhalten Sie eine Entschädigungsgut-
schrift von
15 €**

Verspätungsgebühr (AGB Ziff: 8.2, 13 & 17)
Sie verlängern Ihre Buchung und die
Buchung eines nachfolgenden Kunden
ist betroffen. Sie zahlen eine Verspä-
tungsgebühr von
15 €**

Tanken ohne Tankkarte/
Reparaturauslagen
Tanken Sie bitte immer bargeldlos mit
unserer Tankkarte. Falls Sie dennoch
einmal auf eigene Kosten tanken, er-
halten Sie die Auslagen gegen zeitna-
he Einreichung des Beleges in der
Geschäftsstelle als Gutschrift auf die
nächste Rechnung (Ausnahme: Fahrten
ins Ausland, siehe  Seite IV/1). Bitte no-
tieren Sie Ihre Kundennummer und den
Autonamen auf dem Beleg. Gleiches
gilt für Barauslagen zur Behebung von
Kleinschäden und Defekten. Bis 50 €
können Sie ohne direkte Absprache
Kosten verauslagen (bitte melden Sie
solche Fälle ebenfalls dem Buchungs-
Service).

Die Überziehungsregel
Bitte informieren Sie immer den Bu-
chungsService, wenn Sie Ihren Buchungs-
zeitraum nicht einhalten. Für das
Überziehen des Buchungszeitraumes
ohne vorherige Benachrichtigung des
BuchungsServices (nicht mitgeteilte
Verspätung) zahlen Sie eine erhöhte
Verspätungsgebühr von
20 €** plus doppelten Zeitpreis
Achtung: dies gilt auch bei verspäteter
Mitteilung an den BuchungsService!

Sie vermeiden Verspätungs- oder Über-
ziehungsgebühren indem Sie  – wo
bereits angeboten – OpenEnd buchen.
Wo OpenEnd noch nicht möglich ist,
empfehlen wir großzügig zu buchen
und ungenutzte Zeiten bei Rückkehr zu
stornieren.

Rechnungsstellung
Liegt der Rechnungsbetrag über 50 €,
senden wir Ihnen eine monatliche
Rechnung zu; bei Bedarf rechnet cambio
häufiger ab. Ist Ihr Rechnungsbetrag
geringer als 50 €, erfolgt die Rechnungs-
stellung spätestens nach Ablauf eines
Quartals. Alle Rechnungspositionen
werden einzeln aufgelistet: Fahrten des
Abrechnungszeitraumes,Grundgebühren,
sonstige Dienstleistungen, Gutschriften,
Gebühren, Auslagenerstattungen etc.
Acht Tage nach Rechnungsdatum wird
der fällige Betrag von Ihrem Konto ab-
gebucht. Sollten uns bei der Rechnungs-
erstellung Irrtümer oder Fehler unter-
laufen sein, informieren Sie bitte Ihre
cambioGeschäftsstelle innerhalb von
sechs Wochen nach Rechnungsstellung.

Korrekturbeträge werden Ihnen auf der
nächsten Rechnung gutgeschrieben
oder belastet. Bei Bedarf erfolgt eine
gesonderte Gutschrift oder Rechnung.

Kreditrahmen
cambio richtet Ihnen einen Kreditrah-
men für noch nicht abgerechnete Fahr-
ten und Buchungen ein. Der Kreditrah-
men wird zu Vertragsbeginn auf 500 €
festgesetzt. Er erhöht sich um 500 €
bei Zahlung eines cambioDepots. Er
kann von cambio im Laufe der Kunden-
beziehung angepasst werden.
Ansprechpartner für die Veränderung
Ihres Kreditrahmens ist der lokale Kun-
denservice.

Tarifwechsel (erster Tarifwechsel ist kostenlos) 15,00

Nichtbeachtung der Tankregelung für Inlandsfahrten 5,00 

Nichtbeachtung der Tankregelung für Auslandsfahrten (Preisliste Seite IV/1) 10,00 + Nachbetankung zu
aktuellen Marktpreisen

Notwendige Sonderreinigung (AGB Ziff. 13 und 17) pro Stunde 30,00

Nichtordnungsgemäße Fahrzeugrückgabe (AGB Ziff. 13 und 17) und unterlassene Stellplatzabsperrung 50,00 + ggf. Schadensersatz
Auto an falscher Station zurückgegeben 50,00 + Zeitpreis
Verlust, Beschädigung, Ersatz der cambioCard (AGB Ziff. 6 und 17) 25,00

Fahrt ohne Meldung offensichtlicher Vorschäden (unterlassene Fahrzeugkontrolle; AGB Ziff. 9.1) 1000,00

Überlassung an Nichtberechtigte und Fahren ohne Führerschein (AGB Ziff. 3 & 17) 250,00

Fahren ohne Buchung (AGB Ziff. 7 und 17) 50,00

Lastschrift nicht eingelöst (AGB Ziff. 22) 5,00 + Bankgebühren
Mahngebühren (AGB Ziff. 22) je Mahnung 5,00

Mahnung in Bußgeldangelegenheiten 10,00

Adressrecherche (unterlassene Information  AGB Ziff. 24.1) 15,00

Gebühren 

**
**

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Preisliste Seite 2    Stand: 1.10.2004

*    Kosten der telefonischen Buchungsgebühr bleiben bestehen.
* * Auf diesen Betrag fällt keine MwSt an. Alle nicht gekennzeichneten Beträge inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle Preise in Euro.
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Preise gültig ab 1.12.2004. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Alle Preise in Euro ZUZÜGLICH gesetzlicher MwSt. (Ausnahmen gekennzeichnet)
Berechnungsgrundlage sind Bruttopreise. Beträge sind auf zwei Stellen gerundet,
in der Abrechnung ergeben sich ggf. Rundungsdifferenzen.

Unternehmen können zwei Tarife
wählen. Der BusinessTarif: für geringen
Fahrbedarf und günstig wenn viele
Kilometer in kurzer Zeit gefahren wer-
den. Oder der Profitarif, werktags
besonders günstig.

Gut zu wissen
Die Fahrtkosten errechnen sich aus
Zeit- plus Kilometerpreis.
Tarifwechsel: Tarifwechsel sind zum
Monatsersten möglich (Kosten Seite
IV/2).
Auslandsfahrt: Für Fahrten ins Ausland,
bei denen voraussichtlich im Ausland ge-
tankt werden muss, erfolgt das Tanken
wie bei einer Autovermietung: Sie zahlen
das Benzin selbst, fahren aber zu einem
um 7 Cent reduzierten Kilometerpreis.
Beim Start tanken Sie mit der Tankkarte
auf Kosten von cambio voll – alle weite-
ren Tankvorgänge (auch den letzten vor
der Rückgabe) zahlen Sie selbst.
Anpassungsvorbehalt (hier alle Preise
inkl. Mwst.): Die Kilometerpreise gelten
für einen durchschnittlichen Superben-
zin-Preis unter 1,20 €. Bei einem Super-
benzin-Preis zwischen 1,20 und 1,35 €
wird der Kilometerpreis im jeweiligen
Monat ohne weitere Ankündigung in
allen Preisgruppen um 0,01 € je km
erhöht. Ab einem Superbenzin-Preis
von 1,35 € je Liter werden jeweils 0,02
€ je km mehr berechnet. Sollten mehr
als 2 Cent Erhöhung notwenig werden,
wird eine neue Preisliste veröffentlicht.
Die Preise für Auslandskilometer sind
von dieser Rege- lung nicht betroffen.
Private Mitnutzung: Für 4,31 € (5 €
inkl. MwSt.) pro Person und Monat
können fahrberechtigte Firmenmit-
arbeiter im gleichen Tarif wie ihr
Unternehmen privat und auf eigene
Rechnung fahren. Familienangehörige,
die danach im Rahmen des
Privatvertrages eine weitere Chipkarte
erhalten, zahlen zusätzlich eine einma-
lige Anmeldegebühr von 25,86€ (30 €
inkl. MwSt.)

Allgemeine Hinweise
Alle, die ein cambioAuto fahren wollen,
müssen seit mindestens zwei Jahren
einen gültigen Führerschein besitzen.
Bei Personengesellschaften ist eine er-
folgreiche persönliche  Bonitätsprüfung
der Gesellschafter durch die SCHUFA
erforderlich.

cambio Fixkosten Business                    Profi
Anmeldegebühr
Monatliche Grundgebühr je Vertrag
Monatliche Grundgebühr je Fahrberechtigte/r

- -

- 17,24

1,72 1,72

Montag - Freitag Wochenende
07:00 - 17:00 Werkzeit Freizeit
17:00 - 23:00 Freizeit Freizeit
23:00 - 07:00 Nacht Nacht

Versicherungsschutz und Sicherheitspaket (SiPack)
Maximale Selbstbeteiligung im Schadenfall:
Haftpflicht und Vollkasko* 1.000,00

Teilkasko* 150,00

Reduzierte Selbstbeteiligung mit Sicherheitspaket (SiPack):
Haftpflicht und Vollkasko* 325,00

Teilkasko* 150,00

Kosten SiPack pro Person und Jahr 34,48

Die Kosten für das SiPack werden jährlich im Voraus erhoben und bei Kündigung
nicht anteilig erstattet. * Auf diese Beträge fällt keine MwSt. an.

cambio Fahrpreise

OpenEnd Buchungen
Wird bei der Buchung kein Rückgabe-
zeitpunkt angegeben, ermittelt cam-
bio das Buchungsende elektronisch. Es
gilt der Zeitpunkt, zu dem der Auto-
schlüssel in den Tresor zurückgesteckt
wurde. Die maximale Buchungsdauer 
beträgt 30 Tage. In allen Tarifen und
Wagenklassen wird ein Aufschlag von

0,21 € je Stunde, maximal 2,19 € je Tag
(24 Std.) berechnet. OpenEnd ist für
bestimmte Wagenklassen an ausge-
wählten Stationen verfügbar.

BusinessTarif Preisklasse 1 2 3 4 5

Zeitpreis
pro Stunde (von 0-24 Uhr,
keine GratisNacht)
Tag (24 Std. – Beginn jederzeit)
Woche (7 Tage – Beginn jederzeit)
Kilometerpreis
Alle km inkl. Benzin je km

ProfiTarif verschiedene Zeitfenster für unterschiedliche Zeitkosten

ProfiTarif Preisklasse 1 2 3 4 5

Zeitpreis
Werkzeit pro Stunde  
Freizeit pro Stunde
Nacht pro Stunde
Tag (24 Stunden Beginn jederzeit)
Woche (7 Tage – Beginn jederzeit)
Kilometerpreis
Bis km 100 inkl. Benzin je km
Ab dem 101 inkl. Benzin je km

3,88 3,88 4,31 5,17 5,17

27,59 30,17 34,48 43,10 51,72

137,93 150,86 172,41 215,52 258,62

0,09 0,10 0,10 0,11 0,12

1,12 1,38 1,64 2,24 2,59

1,47 1,72 1,98 2,84 3,19

- - - - -

17,24 19,83 23,28 28,45 31,90

120,68 138,81 162,96 199,15 223,3

0,18 0,19 0,23 0,28 0,29

0,12 0,12 0,12 0,16 0,16
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Anwendungsbereich der AGB und Nutzungsrecht
1.1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen
dem Kunden* und dem vertragschließenden cambio-
Unternehmen.Weiterhin gelten die Preisliste, das cam-
bio-Handbuch, die Bordbücher in den Fahrzeugen so-
wie die Versicherungsbedingungen des Versicherers,
bei dem die Fahrzeuge versichert sind, alles in der je-
weils gültigen Fassung. Die Versicherungsbedingun-
gen können zu den Öffnungszeiten in der cambio-Ge-
schäftsstelle eingesehen werden. Nur im Handels-
register eingetragene Geschäftsführer oder Prokuris-
ten sind befugt, mündliche Abweichungen und Er-
gänzungen zu diesen AGB zu vereinbaren.
1.2. Der Kunde kann mit Zustimmung von cambio
Personen benennen, die auf seine Rechnung cambio-
Fahrzeuge eigenständig nutzen können (Fahrberech-
tigte). cambio kann die Zustimmung ohne Angabe
von Gründen verweigern.
1.3. Ist der Kunde eine natürliche Person, so ist er Fahr-
berechtigter im Sinne dieser AGB.
1.4. Die Fahrberechtigten dürfen das Fahrzeugange-
bot von cambio nutzen, wenn sie seit mindestens
zwei Jahren einen in der Bundesrepublik Deutschland
gültigen Führerschein besitzen, der die gesetzlichen
Anforderungen zum Führen des jeweiligen Fahrzeugs
erfüllt.
1.5. Die Nutzungsrechte an den Fahrzeugen und deren
Erfüllung und Störungsfreiheit hängen in diesem
nichttypischen Rahmenvertrag auch vom Verhalten
der weiteren Kunden und deren Fahrberechtigten ab.

2. Fahrberechtigte, die nicht zugleich Kunden sind 
2.1. Fahrberechtigte, die nicht zugleich Kunden sind,
werden nicht Vertragspartner der cambio. Sie er-
werben keine Rechte aus diesem Vertragsverhältnis.
Vielmehr gestattet cambio lediglich die Ausübung
der allein dem Kunden zustehenden Nutzungsrechte.
2.2. Sie dürfen diese Rechte nur ausüben, sofern sie
sich dem Kunden gegenüber schriftlich verpflichten,
die in diesen AGB festgelegten Pflichten eines Fahrbe-
rechtigten zu erfüllen. Der Kunde verpflichtet sich,
hierfür der cambio gegenüber einzustehen.
2.3. Der Kunde haftet für das Handeln der von ihm be-
nannten Fahrberechtigten wie für eigenes und über-
nimmt sämtliche aus ihrer Nutzung entstehenden
Kosten als eigene Schuld.
2.4. Fahrten von Fahrberechtigten erfolgen aus-
schließlich auf Rechnung des Kunden.

3. Beauftragte
3.1. Der Fahrberechtigte kann sich jederzeit von einer
Person fahren lassen (Beauftragter). Der Beauftragte
muss die Voraussetzungen gemäß Ziff. 1.4. erfüllen.
Der Kunde verpflichtet sich, vor jeder Fahrt durch ei-
nen Beauftragten sich von dessen Fahrtüchtigkeit
und Mitführen einer gültigen Fahrerlaubnis zu über-
zeugen und ihm das Fahrzeug nicht ohne seine Auf-
sicht zu überlassen.
3.2. Der Kunde haftet für das Handeln des Beauftrag-
ten wie für eigenes. Fahrten von Beauftragten erfol-
gen ausschließlich auf Rechnung des Kunden.
3.3. Andere Personen als die unter Ziff. 1., 2. und 3. ge-
nannten sind nicht zur Nutzung der cambio-Fahrzeu-
ge berechtigt. Der Kunde verpflichtet sich, alle zumut-
baren Vorkehrungen zu treffen, um unbefugte Dritte
von der Nutzung auszuschließen.

4. Finanzierungsbeitrag, Anmeldegebühr und
monatliche Grundgebühr
4.1. Mit Vertragsbeginn ist einmalig eine Anmeldege-
bühr und eine monatliche Grundgebühr zu zahlen. Die
genannten Gebühren können sich durch die Benen-
nung von Fahrberechtigten erhöhen. Die Höhe der An-
meldegebühr richtet sich nach der zu Vertragsbeginn
gültigen Preisliste, die monatliche Grundgebühr nach
der am  jeweiligen Monatsersten gültigen Preisliste.
4.2. Der Kunde kann das cambio-Angebot vier Wochen
lang unverbindlich testen. In dieser Zeit besteht bei-
derseits ein außerordentliches, tägliches Kündigungs-
recht. Die Anmeldegebühr wird erst nach Ablauf des
Test-Monats fällig.
cambio behält sich das Recht vor, in bestimmten Fällen
und bei bestimmten Tarifen hiervon Ausnahmen
vorzusehen. Diese sind in den Preislisten aufzuführen.
4.3. Gebühren für Sondertarife, die in der Preisliste mit
einem Jahresbetrag ausgewiesen sind (z.B. SiPack),
werden bei Vertragsbeendigung nicht anteilig er-
stattet.
4.4. Bei Verträgen, die nach dem 30.09.2004 geschlos-
sen werden, ist die Möglichkeit vorgesehen, eine ein-
malige Vorauszahlung auf die zu erbringenden Dienst-
leistungen von cambio zu leisten. Die Vorauszahlung
wird verzinst. Hierüber wird eine gesonderte Verein-
barung mit dem Kunden getroffen.
4.5. Für vor dem 1.10.2004 geleistete Finanzierungs-
beiträge gelten die einschlägigen Bestimmungen der
AGB in der Fassung vom 01.07.2000 fort.

5. Nutzungstarife
5.1. Die Fahrzeugnutzung berechnet sich nach der ge-
buchten Zeit (Zeitpreis) und den gefahrenen Kilome-
tern (Kilometerpreis) gemäß der zum Zeitpunkt des
Fahrtendes gültigen Preisliste. Ist die zum Fahrtende
gültige Preisliste dem Kunden nicht bis zum Fahrtan-
tritt bekannt gemacht worden, gilt die vorherige
Preisliste (Weiteres zur Änderung der Preisliste siehe
Ziff. 25).
5.2. Die Abrechnung erfolgt im Regelfall nach den
elektronisch ermittelten Fahrtkilometern. Weichen die
Fahrtkilometer nach dem Fahrtbericht des Nutzenden
hiervon um mehr als 1 km ab, so erfolgt die Abrech-
nung nach dem Fahrtbericht.
5.3. Konditionen für einen Tarifwechsel sind in der je-
weils gültigen Preisliste festgelegt.

6. cambioCard, PIN, Tresorschlüssel und cambio-
Handbuch
6.1. Jeder Fahrberechtigte erhält ein cambio-Hand-
buch und eine Identifikationskarte (cambioCard) mit
einer persönlichen Geheimzahl (PIN) für den Zugang
zu den Fahrzeugen und/oder den elektronischen
Schlüsseltresoren. Auf Wunsch erhält er einen Tresor-
schlüssel für den Zugang zu mechanischen Schlüssel-
tresoren. Nur er ist berechtigt, die cambioCard und
den Tresorschlüssel zu nutzen. Alle ihm überlassenen
Unterlagen und Gegenstände bleiben Eigentum von
cambio.
6.2. Die cambioCard und der Tresorschlüssel müssen
sorgfältig aufbewahrt werden. Der Tresorschlüssel
darf nicht auf eine Weise gekennzeichnet werden, die
Unbeteiligten einen Rückschluss auf cambio gestat-
tet. Die PIN darf Dritten nicht zugänglich gemacht, auf
der cambioCard notiert oder anderweitig zusammen
mit dieser aufbewahrt werden.
6.3. Der Kunde haftet für den Verlust, die Beschädigung
und etwaigen Missbrauch der cambioCard, des Tresor-
schlüssels und sonstiger Hilfsmittel. Jeder Verlust eines
Hilfsmittels ist cambio unverzüglich mitzuteilen. Es
wird eine Vertragsstrafe gemäß jeweils gültiger
Preisliste fällig. Treten durch eine verspätete oder ganz
unterlassene Mitteilung Schäden ein, die den Betrag
der Vertragsstrafe übersteigen, so haftet der Kunde
hierfür unter Anrechnung der Vertragsstrafe.

7. Buchung
7.1. Die Fahrzeugnutzung ist nur nach vorheriger Bu-
chung eines Zeitraums (Buchungszeitraum) beim tele-
fonischen Buchungsservice oder im Internet zulässig.
Überschneidungen mit bereits erfolgten Buchungen
sind nicht möglich. Der Buchungszeitraum umfasst
mindestens eine Stunde. Er beginnt und endet zur vol-
len oder halben Stunde. Bei OpenEnd-Buchungen 
(= Rückgabezeitpunkt vom Kunden bei Buchung nicht
angegeben) endet die Buchung zur nächsten vollen
oder halben Stunde nach erfolgter Rückgabe des Wa-
genschlüssels. Für OpenEnd-Buchungen gilt eine ma-
ximal zulässige Nutzungszeit, innerhalb derer der
Wagen zurückgegeben werden muss. Sie wird in der
Preisliste veröffentlicht.
7.2. cambio ist berechtigt, dem Kunden eine Ober-
grenze (Kreditrahmen) für noch nicht abgerechnete
Fahrten und Buchungen zu setzen. Der Kreditrahmen
kann allgemein oder im Einzelfall festgesetzt werden.
cambio kann den Kreditrahmen – unter Berücksich-
tigung der berechtigten Belange des Kunden – jeder-
zeit reduzieren, wenn auf Grund der Umstände des
Einzelfalls erkennbar wird, dass die Zahlung der im
vereinbarten Kreditrahmen möglichen Leistungen
gefährdet ist, insbesondere
- wenn eine Lastschrift auf das Konto des Kunden 

nicht ausgeführt wird;
- wenn der Kunde seinen Informationspflichten nach 

Ziff. 24.1 nicht nachkommt;
- wenn nach Unfällen oder anderen Vorkommnissen 

absehbar erhöhte Zahlungsverpflichtungen aus die-
sem Vertrag auf den Kunden zukommen;

- auf Wunsch des Kunden;
- in allen Fällen, in denen cambio gemäß Ziff. 19 zur 

Kündigung berechtigt wäre.
Diese Regelung bedeutet nicht, dass cambio die Ein-
haltung der Obergrenze für den Kunden überwacht;
dieses obliegt allein dem Kunden. Sie räumt dem
Kunden auch keinen Rechtsanspruch auf Buchungen
bis zur festgelegten Obergrenze ein.

8. Stornierung, Verkürzung und Verlängerung einer
Buchung
8.1. Buchungen können storniert oder verkürzt wer-
den. Eine vollständige »Stornierung« ist bis zum Be-
ginn des Buchungszeitraums zulässig, eine  »Verkür-
zung« bis eine halbe Stunde vor Ablauf des Buchungs-
zeitraums. Hiervon ausgenommen sind sich regelmä-
ßig wiederholende Buchungen (Abonnement-Bu-
chungen).
8.2. Ist das Fahrzeug zum gebuchten Zeitpunkt nicht
am Ort oder nicht einsatzfähig, ist die Fahrt bei der

Buchungszentrale kostenfrei zu stornieren oder auf
ein anderes Fahrzeug umzubuchen. Steht kein ver-
gleichbares oder besseres Ersatzfahrzeug an gleicher
Station und in gleicher Preisklasse bereit, erhält der
Kunde eine Entschädigungsgutschrift gemäß der  je-
weils gültigen Preisliste.
8.3. Jede Überschreitung des Buchungszeitraums muss
der Buchungszentrale vor dessen Ablauf als »Verlän-
gerung« mitgeteilt werden. Kommt es dabei zu Über-
schneidungen mit anderen Buchungen, zahlt der Kun-
de eine Verspätungsgebühr gemäß der jeweils gül-
tigen Preisliste. Weist der Kunde nach, dass der Scha-
den geringer war als die Verspätungsgebühr, so ist
nur der geringere Betrag zu zahlen. Die Überschrei-
tung des Buchungszeitraumes ohne rechtzeitige Mit-
teilung an cambio (Überziehung) kann als Verletzung
der Buchungspflicht nach Ziff. 8.1. behandelt werden.
8.4. Buchungen, Stornierungen und Verlängerungen
gem. Ziff. 7, 8.1 und 8.3 können wahlweise telefonisch
oder im Kundenbereich der Website von cambio aus-
geführt werden. Je Buchungsvorgang wird in Abhän-
gigkeit vom genutzten Medium eine Buchungsge-
bühr gemäß gültiger Preisliste erhoben.
9. Überprüfung des Fahrzeugs vor Fahrtantritt
9.1. Der Fahrberechtigte muss das Fahrzeug vor Fahrt-
antritt auf offensichtliche Mängel und Schäden kon-
trollieren (Schadenskontrolle). Werden dabei Mängel
oder Schäden festgestellt, ist eine Fahrzeugnutzung
nur mit ausdrücklicher Zustimmung von cambio zu-
lässig. Näheres regeln das cambio-Handbuch und das
Bordbuch. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der
Mangel oder Schaden bereits von einem cambio-Mit-
arbeiter im Bordbuch eingetragen ist. Startet der
Fahrberechtigte das Fahrzeug trotz offensichtlicher
Schäden ohne Zustimmung von cambio, wird eine
Vertragsstrafe fällig. Die Höhe der Vertragsstrafe ent-
spricht der in der Preisliste festgesetzten Selbstbetei-
ligung für Schäden.
9.2. Hält der Fahrberechtigte die vorgenannten Pflich-
ten nicht ein, haftet er für alle aus der nicht zulässi-
gen Nutzung entstehenden Folgeschäden. Ist der Fol-
geschaden höher als der Betrag der Eigenbeteiligung,
so ist die Haftung auf den geringeren Betrag be-
grenzt.

10. Umgang mit dem Fahrzeug
Der Fahrberechtigte verpflichtet sich, jedes Fahrzeug
schonend und zweckgemäß zu behandeln und sich
im Sinne der Betriebs- und Verkehrssicherheit zu ver-
halten. Er verpflichtet sich zur Beachtung von allen für
die Benutzung maßgeblichen gesetzlichen Bestim-
mungen und behördlichen Anordnungen, der Herstel-
lerbetriebsanleitung sowie der Regelungen im cam-
bioHandbuch und im Bordbuch. Auf Strecken von
mehr als 500 km sind vom Fahrberechtigten regelmä-
ßig Öl, Kühl- und Wischwasser sowie der Luftdruck
der Reifen zu prüfen und gegebenenfalls aufzufüllen.

11. Verbotene Nutzungen
Es ist untersagt, die Fahrzeuge entgegen den jeweils
gültigen Versicherungsbedingungen zu nutzen. Ins-
besondere dürfen die Fahrzeuge nicht zur Teilnahme
an Fahrzeugtests und an motorsportlichen Veranstal-
tungen, zur Beförderung von leicht entzündlichen,
giftigen oder sonstigen gefährlichen Stoffen verwen-
det werden. Ebenfalls untersagt ist die Weitervermie-
tung, die Nutzung zur Begehung von rechtswidrigen
Handlungen (auch wenn diese nur nach dem Recht
des Tatorts mit Strafe bedroht sind) und eine sonstige
Nutzung, die über den vertraglich bestimmten Ge-
brauch hinausgeht.

12. Verhalten bei Schäden, Defekten und Unfällen
12.1. Während der Fahrt auftretende Schäden und De-
fekte am Fahrzeug, die nicht im Bordbuch eingetragen
sind, hat der Kunde unverzüglich cambio (und/oder
dem Fahrzeughalter) mitzuteilen. Eine Weiterfahrt ist
nur mit ausdrücklicher Zustimmung von cambio zu-
lässig. Der Fahrberechtigte ist verpflichtet, alles zu ei-
ner Begrenzung des Schadens zu unternehmen.
12.2. Reparaturen von Schäden und Defekten kann der
Fahrberechtigte bis zu dem in der jeweils gültigen
Preisliste genannten Betrag eigenständig durch eine
Vertragswerkstatt ausführen lassen. Werden höhere
Beträge verauslagt, besteht Erstattungsanspruch nur
für nachgewiesene, unbedingt notwendige Repara-
turen. Die Kosten werden gegen Vorlage einer ord-
nungsgemäßen Quittung durch cambio erstattet, so-
weit nicht der Fahrberechtigte dafür haftet.
12.3. Der Fahrberechtigte hat nach jedem Unfall
sofort die Polizei und cambio zu informieren und die
im Bordbuch vorgesehenen Regelungen zu beachten.
Ein Verschulden an dem Unfall und/oder sonstige ge-
gnerische Ansprüche dürfen nicht anerkannt werden.
Eine Weiterfahrt ist in diesen Fällen ebenfalls nur mit
ausdrücklicher Zustimmung von cambio zulässig. Die
Informationspflicht gegenüber Polizei und cambio
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gilt auch bei Diebstahl des Fahrzeugs oder von Fahr-
zeugteilen. Kunde und Fahrberechtigter sind zur Mit-
hilfe bei der Aufklärung von Verkehrsunfällen gegen-
über dem Halter, den Versicherungen und – soweit er
sich hierdurch nicht belastet – gegenüber Behörden
und Gerichten verpflichtet.

13. Rückgabe des Fahrzeugs
Der Fahrberechtigte verpflichtet sich, das Fahrzeug
bis zum Ende des Buchungszeitraums ordnungsge-
mäß zurückzugeben. Die Rückgabe gilt als ordnungs-
gemäß, wenn das Fahrzeug innen sauber, mit mindes-
tens 1/4 Tankinhalt und gegen Diebstahl gesichert an
seinem Stellplatz abgestellt ist. Weiterhin müssen
sämtliche Stromverbraucher ausgeschaltet, die vor-
handenen Absperrvorrichtungen des Stellplatzes ver-
schlossen und der »Fahrtbericht« vollständig, wahr-
heitsgemäß und leserlich ausgefüllt und am dafür
vorgesehenen Ort deponiert sein. Ebenso ist der Au-
toschlüssel am dafür vorgesehenen Ort sicher zu de-
ponieren.

14. Haftung des Fahrberechtigten
14.1. Der Fahrberechtigte haftet für sämtliche Schä-
den, die während seiner Buchungszeit auftreten. So-
fern ein Schaden erst durch einen Nachnutzer cambio
bekanntgemacht wird, haftet der Fahrberechtigte
dann, wenn der Schaden nicht an der Station entstan-
den sein kann.
14.2. Bei Schäden an einem Fahrzeug ist die Haftung
des Fahrberechtigten begrenzt auf die in der jeweils
gültigen Preisliste angegebenen Selbstbeteiligungen,
wenn das Fahrzeug vertragsgemäß genutzt wurde
und der Schaden unverzüglich gemeldet wurde.
14.3. Der Fahrberechtigte kann seine Selbstbeteili-
gung durch Abschluss eines Sicherheitspakets min-
dern. Der Umfang der Haftungsminderung ergibt sich
aus der jeweils gültigen Preisliste.
14.4. Die Haftungsminderung gilt auch für Schäden,
die ein Beauftragter verursacht, sofern der Fahrbe-
rechtigte dafür gem. Ziff. 3.2. haftet und dieser ein
Sicherheitspaket abgeschlossen hat. Ist ein Fahrbe-
rechtigter zugleich Beauftragter eines anderen Fahr-
berechtigten, so tritt die Haftungsminderung des
Sicherheitspakets auch ein, wenn nur der beauftra-
gende Fahrberechtigte ein Sicherheitspaket abge-
schlossen hat und die Voraussetzungen der Ziff. 3
gegeben sind. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die
Fahrt im Namen und für Rechnung des beauftragen-
den Fahrberechtigten durchgeführt wurde.
14.5. Der Fahrberechtigte haftet cambio (und/oder
dem Fahrzeughalter) gegenüber in voller Höhe für
Schäden, die sich aus der vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Nichtbeachtung der AGB, der gesetzli-
chen Vorschriften oder der allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen (auch durch den Fahrberechtig-
ten)  ergeben.
14.6. cambio ist berechtigt, zur Erhaltung seines Scha-
denfreiheitsrabattes auf die Inanspruchnahme seiner
eigenen Versicherung zu verzichten, ohne dass dies
den Haftungsumfang des Fahrberechtigten mindert.
14.7. Der Kunde haftet für das Handeln der von ihm
benannten Fahrberechtigten wie für eigenes und
übernimmt sämtliche aus ihrer Nutzung entstehen-
den Kosten als eigene Schuld.

15. Versicherungsschutz während des Buchungs-
zeitraums
Alle Fahrzeuge sind haftpflicht-, teil- und vollkasko-
versichert. Eine Insassenunfallversicherung besteht
nur, wenn diese ausdrücklich vereinbart wird. Die In-
anspruchnahme von Versicherungsleistungen ist nur
nach vorheriger Absprache mit cambio (und/oder mit
dem Fahrzeughalter) zulässig.

16. Haftung von cambio
16.1. cambio haftet für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Im
übrigen ist die Haftung von cambio (und/oder des
Fahrzeughalters) beschränkt auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Dies gilt insbesondere auch für Schä-
den, die daraus entstehen, dass ein Fahrzeug trotz
Buchung nicht zur Verfügung steht.
16.2. Steht ein Fahrzeug nicht zum gebuchten Zeitraum
zur Verfügung leistet cambio eine Entschädigung
gemäß § 8.2.

17. Vertragsstrafen
Der Kunde zahlt eine Vertragsstrafe, wenn er gegen
eine in den AGB bezeichnete Regelung verstößt und
hierfür in der Preisliste eine Gebühr vorgesehen ist.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn er oder ein Fahr-
berechtigter ein Fahrzeug einem Nichtberechtigten
überlässt (Ziffer 3.3), ein Fahrzeug ohne Buchung nutzt
(Ziffer 7), ein Fahrzeug verspätet zurückgibt (Ziffer 8.3),
ein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zurückgibt (Ziffer

13), den Tresorschlüssel und/oder die cambioCard ver-
liert oder Nichtberechtigten überlässt (Ziffer 3.3 und 6).

18. Sperre und Einziehung der cambioCard und/oder
des Tresorschlüssels
cambio kann eine oder alle cambioCards sperren und/
oder den Tresorschlüssel einziehen, wenn der Kunde
oder ein Fahrberechtigter gegen seine Vertragspflich-
ten verstößt. In diesen Fällen ruht das Nutzungsrecht
bis auf weiteres. Etwaige monatliche Grundgebühren
werden weiterhin berechnet, sofern nicht der betrof-
fene Fahrberechtigte abgemeldet wird.

19. Kündigung und Abwicklung des Vertrags-
verhältnisses nach Beendigung
19.1. Jede Partei kann den Teilnahmevertrag mit einer
Frist von zwei Wochen zum Monatsende jederzeit
kündigen.
19.2. cambio hat das Recht zur fristlosen Kündigung
bei vertragswidrigem Verhalten sowie nach jedem
Unfall des Kunden, eines Fahrberechtigen oder Beauf-
tragten. Ebenso hat der Kunde das Recht zur fristlosen
Kündigung aus wichtigem Grund.
19.3. Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
19.4. Mit Beendigung des Vertrages ist der Kunde zur
sofortigen Rückgabe des Tresorschlüssels, aller cam-
bioCards, und der cambio-Handbücher verpflichtet.
Die Herausgabepflicht bezieht sich auch auf alle
sonstigen Gegenstände und Hilfsmittel, die er oder
die Fahrberechtigten im Rahmen des Vertragsverhält-
nisses erhalten haben. Dem Kunden steht ein Zurück-
behaltungsrecht nicht zu.
19.5. Der ggf. gezahlte Finanzierungsbeitrag wird
nach Erstellung der Schlussrechnung und Abrech-
nung aller noch bestehender Forderungen gegen den
Kunden von cambio zurückerstattet.

20. Dienstleistungen Dritter
Der Fahrberechtigte kann im Namen und auf Rech-
nung des Kunden bargeldlos Leistungen von Dritten
(Kooperationspartner) in Anspruch nehmen. Die Ko-
operationspartner sind im cambio-Handbuch ge-
nannt. Die in Anspruch genommenen Leistungen
werden dem Kunden durch cambio separat oder mit
der monatlichen Abrechnung in Rechnung gestellt.
Eine Gewährleistung und Haftung für die ordnungs-
gemäße Erbringung der Dienstleistungen des Koope-
rationspartners übernimmt cambio nicht. Entspre-
chende Reklamationen und Ansprüche sind unmit-
telbar an den Kooperationspartner zu richten.

21. Buchungen bei anderen Fahrzeuganbietern
21.1. Der Kunde kann über cambio Fahrzeuge von an-
deren CarSharing-Anbietern und Autovermietungs-
Unternehmen buchen, sofern dies im cambio-Hand-
buch angeboten wird.
21.2. Die Buchung erfolgt durch cambio auf der Grund-
lage der jeweils gültigen Preisliste und der AGB und
sonstigen vertraglichen Regelungen des anderen
Fahrzeug-Anbieters. Diese können bei cambio einge-
sehen werden.
21.3. Alle cambio-Gesellschaften sind bemüht, ihre
Leistungen zu einheitlichen Konditionen und Preisen
anzubieten. Fahrten bei einer anderen cambio-Ge-
sellschaft werden in der aktuellen Preisgruppe des
Kundenvertrages abgerechnet, sofern diese angebo-
ten wird.
21.4. Die Kosten der Buchung bei anderen Fahrzeug-
Anbietern werden durch cambio ohne Aufschlag an
den Kunden weiterberechnet, soweit nicht etwas an-
deres vereinbart ist.
21.5. Der Kunde stellt cambio von sämtlichen Forder-
ungen Dritter frei, die sich aus einer Buchung bei an-
deren Fahrzeug-Anbietern ergeben.
21.6. Haftungsansprüche des Kunden aus der Buchung
bei anderen Fahrzeug-Anbietern sind direkt mit die-
sen abzuwickeln. cambio haftet nur, sofern der ande-
re Fahrzeug-Anbieter eine Direktabwicklung ablehnt.
Die Haftung von cambio ist dem Grunde und der Hö-
he nach beschränkt auf die Haftungsansprüche, die
cambio dem anderen Fahrzeug-Anbieter gegenüber
zustehen.

22. Zahlungsbedingungen, Einzugsermächtigung und
Verzug
Sämtliche vom Kunden zu zahlenden Beträge sind
innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum fällig und
werden ab dem 8. Tag nach Rechnungsversand per
Lastschrift vom Konto des Kunden abgebucht. Wird
der zu zahlende Betrag von der Bank nicht eingelöst
oder zurückgefordert, berechnet cambio eine Bear-
beitungsgebühr gemäß der jeweils gültigen Preis-
liste. Dies gilt nicht, wenn dem Vorgang ein Fehler
von cambio zugrunde liegt. Weiterhin kann cambio
eine vorläufige Sperre (siehe § 18) bis zum erfolgten
Zahlungsausgleich aussprechen, wenn der Kunde
nicht innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele zahlt.
Für jede Mahnung berechnet cambio eine Bearbei-

tungsgebühr gemäß jeweils gültiger Preisliste. Die
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden
Schadens bleibt davon unberührt.

23. Minderung, Aufrechnung und Zurückbe-
haltungsrecht
Der Kunde darf gegen Geldforderungen von cambio
weder aufrechnen, noch darf er die Forderung min-
dern oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. Aus-
genommen sind Schadensersatzansprüche des Kun-
den, die cambio wegen Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit zu vertreten hat sowie unbestrittene, rechts-
kräftig festgestellte oder entscheidungsreife Forderun-
gen des Kunden.

24. Allgemeine Pflichten
24.1. Der Kunde verpflichtet sich, cambio eine Ände-
rung seines Namens, der Anschrift oder der Bankver-
bindung sowie die Änderung entsprechender Daten
seiner Fahrberechtigten unverzüglich mitzuteilen. Auf
Verlangen hat der Kunde cambio auch den Namen und
die Anschrift eines durch ihn Beauftragten bekannt zu
geben.
24.2. Der Fahrberechtigte verpflichtet sich, bei jeder
Fahrt seine gültige Fahrerlaubnis mitzuführen. Über
jeden zeitlich beschränkten oder dauerhaften Entzug
der Fahrerlaubnis und über den Grund für diese Maß-
nahme ist cambio unverzüglich zu informieren.
25. Änderungen der Preisliste, der AGB und anderer
Vertragsbestandteile
25.1. cambio behält sich vor, die Preisliste bei einer
Änderung der Benzinpreise mit sofortiger Wirkung
entsprechend anzupassen. Die Änderungen werden
dem Kunden schriftlich, durch Aushang in den Ge-
schäftsräumen und durch Mitteilung in jedem Fahr-
zeug bekanntgegeben.
25.2. Sonstige Änderungen der Preisliste und Ände-
rungen der AGB werden dem Kunden vier Wochen vor
Inkrafttreten schriftlich mitgeteilt. Der Kunde hat in
diesem Fall das Recht zur fristlosen Kündigung des
Vertrages gemäß § 314 Abs. 1 BGB. Er kann dieses
Recht nur innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe
der Änderung ausüben (§ 314 Abs. 3 BGB).
25.3. Das Handbuch, die Fahrzeugliste, die Hinweise in
den Fahrzeugen und die Versicherungsbestimmun-
gen können jederzeit geändert werden.

26. Datenschutz
26.1. Der Kunde und die Fahrberechtigten erlauben
cambio, die zu ihrer Verwaltung und zur Durchfüh-
rung des Vertrages erforderlichen persönlichen Daten
per EDV zu erfassen und zu speichern. Eine Weiter-
gabe der Daten an Dritte ist nur  in folgenden Fällen
zulässig:
- Weitergabe an die Buchungszentrale;
- Weitergabe an Kooperationspartner im Leistungs

verbund (siehe Ziff. 20, 21);
- Weitergabe an Versicherungsunternehmen, o.ä.,

soweit es zur vertragsgemäßen Leistungserbrin-
gung unerlässlich ist;

- Weitergabe aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen;
- Weitergabe aufgrund schriftlicher Zustimmung des 

Kunden.
Eine Weitergabe der Daten aus kommerziellen Grün-
den ist ausgeschlossen. Eine Weitergabe in anonymi-
sierter Form für wissenschaftliche Zwecke ist gestattet.
26.2. Daneben erlauben der Kunde und die Fahrberech-
tigten cambio, die mit ihnen oder ihren Beauftragten
geführten Buchungsgespräche zur Aufklärung von et-
waigen Missverständnissen aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen werden drei Monate nach Rechnungstel-
lung gelöscht.

27. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei
kaufmännischen und öffentlichrechtlichen Kunden
27.1. Die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden
und cambio unterliegt deutschem Recht.
27.2. Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige
Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines Handelsge-
werbes zuzurechnen, wird der Sitz des vertragschlie-
ßenden cambio-Unternehmens als Gerichtsstand ver-
einbart. Entsprechendes gilt für eine juristische Person
des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche
Sondervermögen.

© cambio, gültig ab 01.10.2004   

*Anmerkung
Wir sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an,
haben uns jedoch aus Gründen der besseren Lesbar-
keit für die gewohnte Form entschieden. Wir bitten
um Ihr Verständnis.


